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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Judith Skudelny, Frank Sitta, Grigorios Aggelidis, Renata Alt, 
Nicole Bauer, Jens Beeck, Nicola Beer, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), 
Mario Brandenburg (Südpfalz), Dr. Marco Buschmann, Dr. Marcus Faber,  
Daniel Föst,Otto Fricke, Thomas Hacker, Katrin Helling-Plahr, Markus Herbrand, 
Torsten Herbst, Katja Hessel, Dr. Christoph Hoffmann, Reinhard Houben, 
Ulla Ihnen, Olaf in der Beek, Thomas L. Kemmerich, Dr. Marcel Klinge, 
Pascal Kober, Carina Konrad, Ulrich Lechte, Oliver Luksic, Alexander Müller, 
Roman Müller-Böhm, Dr. Martin Neumann, Bernd Reuther, 
Matthias Seestern-Pauly, Bettina Stark-Watzinger, Benjamin Strasser, 
Katja Suding, Michael Theurer, Stephan Thomae, Manfred Todtenhausen, 
Gerald Ullrich, Sandra Weeser, Nicole Westig und der Fraktion der FDP 

Gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen durch Änderung des Batteriegesetzes 

Die Bundesregierung arbeitet derzeit an einer Änderung des Batteriegesetzes 
(BattG). Grund hierfür sei die vom Gesetzgeber in der Konzeption des BattG 
nicht vorgesehene wettbewerbliche Konkurrenzsituation zwischen dem GRS 
(Gemeinsames Rücknahmesystem) und hRS (herstellereigene Recyclingsysteme) 
(Zeile 8, Überarbeitete Eckpunkte des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit – BMU für eine Änderung des Batteriegesetzes, 
Stand: August 2018). So führten unklare Bedingungen zur Rückstellungsbildung 
sowie unklare Verarbeitungsmengen (Austritt bzw. Eintritt von Herstellern in das 
GRS sowie unsichere Entsorgungsmenge durch den Verbraucher) zu mangelnder 
Rückstellungsbildung (vgl. Urteil Bundesfinanzhof I R 70/15 https://dejure.org/ 
dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=I%20R%2070/15>). Hieraus können 
sich Defizite in der Bilanz des GRS ergeben und diese auf die im GRS gebunde-
nen Hersteller umgelegt werden, um die Kosten des GRS weiter zu decken. Die 
zu erwartende Erhöhung der Recyclingkosten wird folglich die Situation des GRS 
im Wettbewerb mit den hRS schwächen. Die Änderung soll nun das BattG mit 
wettbewerblichen Elementen ausstatten. 
Durch die Änderung des BattG soll das GRS als derzeitiger Konkurrent der hRS 
in Zukunft vorrangig mit Solidaraufgaben betraut werden und so aus dem Wett-
bewerb ausscheiden. Die derzeitige Ausarbeitung der Änderung durch das Über-
arbeitete Eckpunktepapier des BMU für eine Änderung des Batteriegesetzes sieht 
dabei das GRS als „Auffangsystem“ vor. Damit verbunden ist die sogenannte 
Auffangverantwortung. Dieses räumt dem GRS ein, Sammelstellen, die nicht 
durch ein hRS versorgt sind, aufzufangen und dem Recyclingkreislauf zuzufüh-
ren. Über die Zahlung einer Sicherheitsleistung durch die hRS soll möglichen 
Marktaustritten vorgebeugt werden und dann die Finanzierung des GRS sicher-
gestellt werden. Bei einem Marktaustritt eines hRS tritt das GRS aufgrund der 
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Auffangverantwortung an die Stelle des hRS. So erschließt sich aus dem Eck-
punktepapier nicht, inwiefern das GRS als Wettbewerber aus dem Markt tritt. 
Hier bedarf es nach Ansicht der Fragesteller Aufklärung durch die Bundesregie-
rung (Punkt 2 bzw. 4, Überarbeitete Eckpunkte des BMU für eine Änderung des 
Batteriegesetzes, Stand: August 2018). 
Weiter soll das GRS ein Verzeichnis über nicht durch hRS bediente Sammelstel-
len führen, Informationen für Endbenutzer verbessern und Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben durchführen (Punkt 2.1., Überarbeitete Eckpunkte des BMU 
für eine Änderung des Batteriegesetzes, Stand: August 2018). Die Kosten sind 
hierfür durch die hRS zu tragen (Punkt 3.4., Überarbeitete Eckpunkte des BMU 
für eine Änderung des Batteriegesetzes, Stand: August 2018). Weiter wird den 
hRS das Erreichen einer Sammelquote (einzeln zu berechnen pro hRS) als Zulas-
sungsvoraussetzung vorgeschrieben. Diese sei pro hRS zu berechnen (Punkt 3.2., 
Überarbeitete Eckpunkte des BMU für eine Änderung des Batteriegesetzes, Stand: 
August 2018). Bei einer realisierten Sammelquote von 45,1 Prozent im Jahr 2017 
(www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung- 
ausgewaehlter-abfallarten/altbatterien#textpart-2) wird dies bei einer Wettbe-
werbssituation unweigerlich zu Ausreißern führen, sodass einzelne Wettbewerber 
die Quote nicht erfüllen können. Aus dem Eckpunktepapier geht nicht hervor, wie 
im Falle der Nichterfüllung verfahren wird. 
Die bürokratischen Aufgaben durch die Kontrolle des komplexen Systems oblie-
gen dabei der Stiftung EAR (= Elektro-Altgeräte Register), dem Umweltbundes-
amt (UBA), dem GRS und dem BMU (Punkt 5, Überarbeitete Eckpunkte des 
BMU für eine Änderung des Batteriegesetzes, Stand: August 2018). Eine genaue 
Definition der Aufgaben ist dem Eckpunktepapier nicht zu entnehmen. Es besteht 
nach Ansicht der Fragesteller der Verdacht, dass durch die Aufteilung der Zustän-
digkeit hohe Bürokratiekosten entstehen, die durch die hRS bzw. durch die Her-
steller erbracht werden müssen. 
Insgesamt erweckt das Eckpunktepapier aus Sicht der Fragesteller den Eindruck, 
dass das GRS nicht als Wettbewerber aus dem Markt tritt, sondern aufgrund der 
Auffangverantwortung, des Angebotsprinzips und der Finanzierung durch die 
hRS als Wettbewerber erhalten bleiben soll. Die Prüfung einer Gründung einer 
Tochter des GRS als hRS verstärkt den Eindruck, dass sich das GRS nicht aus 
dem Markt zurückziehen möchte. 

Wir fragen die Bundesregierung: 
1. Welche Informationen hat die Bundesregierung über den Haushalt des GRS? 
2. In welcher Höhe erwirtschaftet das GRS nach Informationen der Bundesre-

gierung Überschüsse bzw. Defizite (bitte für die Jahre 2010 bis 2018 jährlich 
aufstellen)? 

3. Wie stark werden nach Informationen der Bundesregierung die Entsorgungs-
kosten für die Hersteller steigen, und auf welcher haushälterischen Grund-
lage erfolgt die Steigerung? 

4. Plant die Bundesregierung Maßnahmen, dem GRS Rückstellungen zu er-
möglichen, um Umsatzdefizite aufzufangen? 

5. Wurde diese Maßnahme im Rahmen der Verhandlungen um die Novellie-
rung des BattG diskutiert oder soll diese diskutiert werden? 
Wenn nein, warum nicht, und welche Vorteile sieht die Bundesregierung bei 
der derzeitigen Regelung? 

6. Wie plant die Bundesregierung mit Umsatzdefiziten des GRS umzugehen? 
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7. Wie hoch schätzt die Bundesregierung die entstehenden Kosten für den bü-
rokratischen Aufwand durch die Änderung des Batteriegesetzes und den da-
mit geplanten Aufgaben der Stiftung EAR, dem UBA, BMU und GRS als 
kontrollierende Behörden (bitte nach Behörde aufstellen)? 

8. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung zur bürokratischen Entlas-
tung? 

9. Plant die Bundesregierung die Einführung einer Recyclingquote über das ge-
samte Recyclingsystem? 
Wenn nein, welche Vorteile sieht die Bundesregierung in einer Recycling-
quote pro hRS? 

10. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung bei Nichterfüllung einer Re-
cyclingquote durch hRS? 

11. Sieht die Bundesregierung in der Aufgabe des Auffangsystems einen markt-
wirtschaftlichen Vorteil für das GRS? 

12. Inwiefern unterstützt eine Auffangverantwortung durch das GRS nach An-
sicht der Bundesregierung faire und gleiche Wettbewerbsbedingungen? 

13. Welchen Vorteil sieht die Bundesregierung in der Übertragung der Auffang-
verantwortung auf den GRS? 

14. Wie plant die Bundesregierung, die Kapazitäten für kurzfristige Übernahme 
von Material durch das GRS ohne Auslastung vor Verwendung der Sicher-
heitsleistung zu unterhalten? 

15. Wie viel Kosten entstehen nach Informationen der Bundesregierung durch 
die Bereithaltung dieser Kapazitäten? 

16. In welchem Umfang werden Kapazitäten nach Informationen der Bundesre-
gierung vorbehalten? 

17. Hat die Bundesregierung Kenntnisse über die Prüfung einer Tochtergesell-
schaft des GRS als hRS? 

18. Welchen Vorteil sieht die Bundesregierung in der Übertragung der Zustän-
digkeit der Forschungs- und Entwicklungsvorhaben auf das GRS in Hinblick 
auf das Vorhaben des Eckpunktepapiers, der Herstellung von der Anglei-
chung der marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für hRS und GRS? 

19. Plant die Bundesregierung die hRS in die Verwendung der von den hRS an 
die GRS getätigten Zahlungen miteinzubeziehen? 

20. Welche Standards plant die Bundesregierung zur Sammlung durch die hRS 
und GRS einzuführen? 

21. Wird oder wurde im Rahmen der Novellierung des BattG über eine Abschaf-
fung des GRS diskutiert? 

22. Wird oder wurde über die Betrauung und Verleihung des UBA mit Soli-
daraufgaben diskutiert? 

Berlin, den 30. Januar 2019 

Christian Lindner und Fraktion
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